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Osterreichischer Rathaus 

8t .. dt b d 1082 Wien 
� a e u n ______ Telefon 42801 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Volksbegehren­
gesetz 1973 geändert wird 

An die 
Parlamentsdirektion 

Parlament 
1017 Wien 

Wien, am 25. Jänner 1989 
Kettner/Ha 
Klappe 2259 
000 - 1241/88 

Ja.yVV'T 
- h,etrifft ·��-ETZE�:'�$-

Z .... _ ...... _ .... __ . _. .. . ... . 

Datum: 1. FEB.1989 

i v���j',t��.-._ .. .., . ..  , � 

Unter Bezugnahme auf den mit Note vom 13. Dezember 1988, 

Zahl 8.100/65.IV/6/88, vom Bundesministerium für Inneres 

übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Volksbegehrengesetz 1973 geändert wird, gestattet sich der 

Österreichische Städtebund, anbei 25 Ausfertigungen seiner 

Stellungnahme zu übersenden. 

Beilagen 

(Dkfm.Dr. Erich Pramböck) 
Generalsekretär 
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l��� .. � � Osterreichischer Rathaus 

�.·:C� 8t .. dt b d 1082 Wien . 
"---___ a e u n ______ Telefon 42 801 

l '  

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Volksbegehren­
gesetz 1973 geändert wird 

An das 
Bundesministerium 
fur Inneres 

Herrengasse 7 
1010 Wien 

Wien, am 25. Jänner 1989 
Kettner/Ha 
Klappe 2259 
000 - 1241/88 

Zu dem mit Note vom 13. Dezember 1988, Zahl 8.100/65.IV/6/88, 

ubermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Volksbegehrengesetz 1973 geändert wird, beehrt sich der 

Osterreichische Städtebund folgende Stellungnahme abzugeben: 

Durch die gegenständliche Novelle zum Volksbegehrengesetz 

1973 soll in Übereinst mmung mit Art. 4 1  (2) B-VG die Mög­

lichkeit geschaffen we den, daß Volksbegehren auch ohne einen 

ausformulierten Gesetz s entwurf zugelas s en werden. Aus diesem 

Grund s ie h t  Art. I Zif . 1 des gegens tändlich en Entwurfes 

vor, daß ein Volksbegetren in Form eines Ges etzes antrages ge­

s tellt werden k ann. Art I Ziff. 2 des gegens tändlich en Ent­

wurfes bes timmt d ageger, d aß der Antr ag den Text des Volks­

begehrens in Form eine Gesetzes antr ages oder einer Anregung 

zu enthalten h at . 

Durc h Art . I Ziff. 2 le g.cit. wird der Aus druck "Text des 

Volks begeh rens " da h i ng e hend präzisiert, daß darunter ein Ge­

setzesantrag oder eine Anregung zu verstehen ist. Es wird 

somit durch diese Best mmung ein weiterer Begriff, und zwar 

jener der " Anregung" e"ngefuhrt und dem Begriff des "Ge­

setzesantrages" gleichfam gegenübergestellt. Die Umschreibung 

von "Text des VolksbegEhrens" durch "Gesetzesantrag oder An­

regung" scheint im gegenständlichen Fall jedoch wenig ziel­

fuhrend. Dies deshalb, weil nach der Intention des Gesetz -

10/SN-170/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 6

www.parlament.gv.at



- 2 -

gebers ein Volksbegehren in Hinkunft zwar keinen ausformu­

lierten Gesetzesentwurf mehr enthalten muß, aber eine An­

regung im Sinne der zitierten Bestimmung auch auf einen 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates gerichtet sein muß, also 

einen Gesetzesantrag beinhalten muß. Der Begriff der "An­

regung" ist somit im Begriff des "Gesetzesantrages" bereits 

enthalten und veranlaßt die gleichzeitige Verwendung beider 

Begriffe vielmehr zu dem Schluß, daß neben einem nicht naher 

ausformulierten .Gesetzesantrag in Hinkunft auch eine Anregung 

zulässig ist, die überhaupt nicht auf einen Gesetzesbeschluß 

des Nationalrates gerichtet ist. 

Um derartige Miß verständnisse zu vermeiden, wird vorge­

schlagen, Art. I Ziff. 2 des gegenständlichen Entwurfes 

dahingehend abzuändern, daß dieser lautet: 

"den Text des Volksbegehrens in Form eines Gesetzesentwurfes 

oder einer Anregung zur Erlassung eines Gesetzes". 

Durch diese Formulierung würde klargestellt werden, daß einem 

Volksbegehren einerseits, wie bisher, ein ausformulierter 

Gesetzesentwurf und andererseits ein Verlangen nach einem 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates, der nicht vorformuliert 

sein muß, zugrunde gelegt werden kann. Darüberhinaus würde 

d2mit der durch Art. I Ziff. 1 neu eingeführte Begriff des 

"Gesetzesantrages" den Oberbegriff zu den Begriffen "Ge-

set z e sen t w u r f " und "A n r e gun g " b i 1 den, d u I' C h den fes t g e -

s��rieben wird, daR auch e i ne Anregung eines Volksbegehrens 

Rllf einen GesetzesbeschluR des Nationalrates abzielen muß. 

Weiters wird bemerkt, daß im neugeschaffenen § 10 Abs. 4 

Vorkehrungen zur Verhinderung einer ungültigen Eintragung 

aufgenommen wurden, die sich in der Praxis überhaupt nicht 

ergeben sollte. 

Der § 10 Abs. 1 bestimmt, daß der Stimmberechtigte ein Volks­

begehren dadurch unterstützt, indem er seine Unterschrift in 

die Eintragungslisten einträgt. Es ist nicht Voraussetzung, 
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daß die übrigen Angaben, wie das Geburtsdatum und die Adresse 
des Stimmberechtigten, von diesem selbst in die liste einzu-

tragen wären. Nach Abs. 1 hat der Stimmberechtigte seinen 

Namen und seine Anschrift zu nennen und seine Identität 

glaubhaft zu machen. 

Aus dieser Bestimmung wurde in der Vergangenheit gefolgert, 

daß die Eintragung von Geburtsdatum und Anschrift (aber auch 

der fortlaufenden Zahl bzw. des Sprengels) in erster linie 

vom Eintragungsbeamten vorgenommen wird. Unter Berücksichti­

gung der Tatsache, daß besonders Ältere oder Schreibbehin­

derte fur die Eintragung ubergebuhrlich viel Zeit bean­

spruchen und eigenhändige Eintragungen oft schwer lesbar 

sind, sollte die Möglichkeit eröffnet bleiben, daß nur die 

eigenhändige Unterschrift vom Stimmberechtigten zu leisten 

ist, die sonstigen Angaben aber sowohl vom Stimmberechtigten 

als auch vom Eintragungsbeamten eingetragen werden können. 

Unter Aufnahme einer solchen konkreten Ermächtigung würde 

sich die Aufnahme des neugeschaffenen Abs. 4 im § 10 er­

übrigen. 

In der 3. Zeile des neugeschaffenen Abs. 4 § 10 sollte das 

Wort "Stimmabgabe" durch das v/ort "Eintragung" ersetzt 

I\'erden. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden gleichzeitig 

tfr Parlamentsdirektion Gbermittelt. 

,/ 
, 
'---

(Dkfm.Dr. Erich Pramböck) 
Generalsekretär 
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